
C
O

I F
FM

 +
 L

U
X

 
04

/2
02

4 
Se

ite
 1

 v
on

 3

Informationen über 
den Umgang mit 
Interessenkonflikten

1. Einleitung

Die nachfolgenden Ausführungen gelten für die MorgenFund 
GmbH und die MorgenFund GmbH, Zweig nieder lassung 
Luxemburg (nachfolgend „MorgenFund“ oder „Insti tut“). 
MorgenFund bietet ihren Kunden Wert  papier dienst leis-
tungen und Wert papier neben dienst leis tun gen an.

Bei der Erbringung dieser Dienstleistungen lassen sich 
Interessenkonflikte nicht immer ausschließen. Interessen-
konflikte können dazu führen, dass MorgenFund nicht stets 
im best möglichen Interesse des Kunden handelt. Hierdurch 
könnte der Kunde einen finanziellen Nach teil erleiden.

MorgenFund unternimmt jedoch Anstrengungen, Inte res-
sen konflikte zu vermeiden und hat eine Reihe von Vor keh-
rungen getroffen, damit sich mögliche Interessen kon flikte 
nicht auf Kundeninteressen auswirken. Dennoch kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass es in Einzelfällen zu Inte res-
sen kon flikten kommt.

In Über einstimmung mit den Vorgaben der Richtlinie 
2014/65/EU des Euro päischen Parla ments und des Rates 
vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanz instrumente und 
ihren dele gierten Rechts akten sowie den nationalen Vor-
schriften zur Um setzung der vor genannten Richt linien 
er hal ten Sie nach folgend Infor mationen über die viel fältigen 
Vorkehrungen der MorgenFund zum Um gang mit Inte res-
sen kon flik ten.

2. Art und Herkunft von Interessenkonflikten

Potenzielle und tatsächliche Interessenkonflikte können 
ent stehen zwischen Interessen des Kunden einerseits und 
anderer seits den Interessen

• der MorgenFund bzw. ihrer Gesellschafter,

• der Mitglieder der Geschäftsführung der MorgenFund,

• der Mitarbeiter der MorgenFund oder anderer mit 
MorgenFund verbundenen Personen und Parteien (sog. 
relevante Personen),

• von MorgenFund beauftragter externer Dienstleister,

• der Vertriebspartner (Vermittler) der MorgenFund bzw. 
deren Geschäftsleiter.

Darüber hinaus können im Zusammenhang mit den von 
MorgenFund angebotenen Dienstleistungen auch Inte res-
sen konflikte zwischen Kunden untereinander auf treten.
Interessenkonflikte und die daraus resultierende Gefahr 
einer Beeinträchtigung von Kundeninteressen können ins-
besondere entstehen :

• in der Anlageberatung und in der Finanz port folio-
ver  wal tung aus dem eigenen (Umsatz-) Interesse der 
MorgenFund, z. B. durch die Ver pflich tung der Berück-
sich ti gung von Nach haltig keits prä fe ren zen bei der Aus-
füh rung von Kunden auf trägen, bei Erhalt oder Gewähr von 
Zu wen dungen (bspw. Ver triebs folge pro visi onen/geld werte 
Vor teile) von Dritten oder an Dritte (Vertriebs an reize),

• durch vertriebssteuernde Maßnahmen,

• durch erfolgsbezogene Vergütung von Mitarbeitern und/
oder Vertriebspartnern,

• bei der Gewähr von Zuwendungen an Mitarbeiter und/
oder Vertriebspartner,

• aus Beziehungen der MorgenFund mit Emittenten von 
Wert papieren,

• durch Erlangung von Informationen, die nicht öffentlich 
bekannt sind (Insiderinformationen),

• aus privaten Wertpapiergeschäften von Mitarbeitern,

• aus persönlichen Beziehungen von Mitarbeitern oder 
der Geschäftsleitung oder der mit diesen verbundenen 
Personen, oder bei der Mitwirkung dieser Personen in 
Aufsichts- oder Beiräten,

• durch unterschiedliche Kostenstrukturen der über 
MorgenFund erhältlichen Fonds.

3. Allgemeine Informationen zu Vorkehrungen der 
MorgenFund zum Umgang mit Interessenkonflikten

Um zu vermeiden, dass sachfremde Interessen die Erbringung 
ihrer Dienstleistungen beeinflussen, haben sich MorgenFund 
und ihre Mitarbeiter sowie andere relevante Personen hohen 
ethischen Standards verpflichtet. MorgenFund erwartet 
jederzeit Sorgfalt und Redlichkeit, recht mäßiges und profes-
sionelles Handeln, die Beachtung von Marktstandards, und 
insbesondere immer die Beach tung des Kundeninteresses.

MorgenFund hat unter der direkten Verantwortung der 
Geschäfts leitung eine unabhängige Compliance-Stelle ein-
gerichtet, der die Überwachung der Identi fikation, Ver mei-
dung und des Managements von Interessen kon flik ten durch 
die Geschäftseinheiten obliegt.
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Im Einzelnen ergreift MorgenFund folgende Maßnahmen :

• Schaffung organisatorischer Verfahren zur Wahrung 
des Kunden interesses, in der Anlage beratung und in der 
Finanz port folio ver waltung, z. B. durch Geneh mi gungs-
ver fahren für neue Produkte, die Ein rich tung eines am 
Kunden interesse ein schließlich seiner Nach haltig keits-
prä fe renzen aus gerich teten Invest ment aus wahl prozesses, 
die Prüfung und Dokumen tation der Geeignet heit von 
persönlichen Empfeh lungen oder Über wachungs hand-
lungen durch Compliance, auch im Hinblick auf die Ver-
meidung von Greenwashing ;

• Bearbeitung der Kundenaufträge in der Reihenfolge ihres 
Eingangs bei MorgenFund nach den in den AGB darge-
stellten Ausführungsgrundsätzen ;

• Regelungen zum Vergütungssystem von Mitarbeitern : 
Das Vergütungssystem der MorgenFund sieht bspw. einen 
hohen Anteil fester Vergütungen der Mitarbeiter vor ; 
hierdurch besteht ein geringer Anreiz für die Mitarbeiter, 
unver hältnismäßige Risiken für die Kunden einzugehen ;

• Regelungen über die Annahme und Gewährung von 
Zuwen dungen sowie deren Offenlegung und, sofern eine 
An nahme der Zuwendungen durch MorgenFund nicht 
zu lässig ist, für deren Gewährung an den Kunden ;

• Regelungen zu Vertriebsvorgaben und Vergütung : 
Vertriebs partner der MorgenFund erhalten bspw. Pro vi-
si onen nur dann, wenn diese Provisionen dazu bestimmt 
sind, die Qualität der Dienstleistung für den Endkunden 
zu verbessern ;

• Schaffung von Vertraulichkeitsbereichen durch Errichtung 
von Informationsbarrieren, durch Trennung von Verant-
wortlichkeiten und/oder räumliche Trennung sowie durch 
Regelungen zum bereichsüberschreitenden Informations-
fluss („Need to Know“-Prinzip) ;

• Führung von Beobachtungs- bzw. Sperrlisten, die der 
Über wachung sensiblen Informationsaufkommens sowie 
der Verhinderung eines Missbrauchs von Insider infor ma-
tionen dienen ;

• Offenlegung von allen Geschäften außerhalb des Auf-
ga ben bereichs eines Mitarbeiters, der sie für eigene 
oder fremde Rechnung tätigt (privat veranlasste Wert-
papier geschäfte) gegenüber der Compliance-Stelle (sog. 
Mit arbeitergeschäfte) ;

• Regelmäßige Schulung der Mitarbeiter der MorgenFund, 
um das Bewusstsein der Mitarbeiter und anderer rele-
vanter Personen für den richtigen Umgang mit Interessen-
kon flikten zu schärfen ;

• Interne Arbeitsanweisungen, Compliance-Leitlinien 
und Richt linien (bspw. Richtlinien zu Einladungen und 
Geschenken, Leitsätze für Wertpapiergeschäfte von Mit-
ar beitern) ;

• Vor halten eines Hinweisgebersystems, das den Mit-
arbeitern und Kunden der MorgenFund die Möglichkeit 
bietet – auch anonym – auf betrügerisches Verhalten und 
wirt schafts kriminelle Handlungen hinzuweisen.

MorgenFund hat organisatorische und administrative Vor-
keh rungen getroffen, welche in der Regel gewährleisten, 
dass das Risiko der Beeinträchtigung von Kunden interessen 
gesteuert und vermieden werden kann. MorgenFund wird 
von einem Geschäft Abstand nehmen, welches einen Kon-
flikt verursacht, wenn die Maßnahmen zur Vermeidung und 
zum Management von Konflikten nicht ausreichen, um nach 
vernünftigem Ermessen zu gewährleisten, dass eine Beein-
trächtigung von Kunden interessen vermieden wird.

Eine Offenlegung gemäß § 63 Absatz 2 WpHG wird nur 
dann erfolgen, wenn keine andere Möglichkeit zur Lösung 
des Interessenkonflikts besteht In diesen Ausnahmenfällen 
wird MorgenFund dem Kunden die allgemeine Art und 
Ursache des Interessenkonflikts offenlegen. Außerdem 
werden dem Kunden die daraus resultierenden Risiken und 
die Schritte, die unternommen wurden, um diese Risiken 
zu min dern, bevor die MorgenFund Geschäfte für diesen 
Kunden tätigt, mitgeteilt. Hierdurch ist gewähr leistet, dass 
er seine Entscheidung bezüglich der Inanspruchnahme der 
ange botenen Dienstleistung auf informierter Grundlage 
treffen kann. Offengelegt wird in aussagekräftiger, aber 
ano nymisierter Form, da das Geschäftsgeheimnis und, 
soweit anwendbar, der gesetzliche Datenschutz gegenüber 
anderen Kunden gewährt bleiben müssen.

4. Hinweis auf den Erhalt und die Gewährung von 
Zuwendungen sowie Verzicht auf die Herausgabe 
von Zuwendungen

Entsprechend den Vorschriften des WpHG zur Annahme und 
Gewährung von Zuwendungen (z. B. Provisionen) (insbeson-
dere § 70 WpHG) informiert die MorgenFund ihre Kunden 
über nachfolgende Regelungen und Sachverhalte :

4.1 Vertriebsprovisionen
Die MorgenFund erhält auf Grundlage von Vertriebs ver-
trägen im Zusammenhang mit der Durchführung/Ab wick-
lung von Wertpapiergeschäften, welche sie (z. B. im Wege 
des Finanzkommissionsgeschäftes) mit dem/für den Kunden 
ab schließt, umsatz- und bestandsabhängige Zahlungen 
von den jeweiligen, den Fonds auflegenden, Verwaltungs-
gesell schaften, die diese als Vertriebs ver gütungen an die 
MorgenFund für den Vertrieb der Invest mentvermögen/
Fonds leisten.

Auf diese Weise erhält die MorgenFund auf den im Depot 
gebuchten Fonds anteilbestand des Kunden sogenannte „lau-
fende Vertriebs provisionen/Vertriebsfolgeprovisionen“ von 
den Verwaltungsgesellschaften. Dabei handelt es sich um 
wieder kehrende, bestands abhängige Vergütungen, die wäh-
rend der Halte dauer der Fonds anteile im Depot des Kunden 
von den Verwaltungs gesellschaften an die MorgenFund 
gezahlt werden. Die Höhe der laufenden Ver triebs pro-
visionen berechnet sich als prozentualer Anteil des jewei-
ligen Werts der verwahrten Fondsanteile und liegt – je nach 
Ver wal tungs gesellschaft und Art des Fonds – derzeit in der 
Regel zwischen 0,3 % und 0,9 % (durchschnittlich 0,7 %). Für 
ETFs fällt in der Regel keine laufende Vertriebsprovision an.
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Die laufende Vertriebsprovision wird von der MorgenFund 
zur Qualitäts verbesserung seiner Dienstleistungen ein-
gesetzt (z. B. für den Ausbau seiner umfangreichen tech-
nischen Infra strukturen sowie Servicetools).

Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der laufenden 
Vertriebs provision an die MorgenFund keine zusätzlichen 
Kosten, da diese laufende Vertriebsprovision aus der Ver-
waltungs vergütung des jeweiligen (im Fondsportfolio ent-
haltenen) Fonds an die MorgenFund gezahlt wird.

In der Finanzportfolioverwaltung wird die Verwaltung und 
damit auch die Entscheidung über den Kauf und Verkauf 
von Finanz instru menten auf den Vermögens verwalter dele-
giert. Damit werden im Rahmen der verein barten Anlage-
richt linien die Ent scheidungen über Käufe und Verkäufe 
ohne Zu stimmung ge tätigt. Diese Konstel lation kann einen 
beste henden Interessen konflikt ver stärken. Den hieraus 
resul tieren den Risi ken begegnet MorgenFund durch geeig-
nete organi s atorische Maß nahmen, insbeson dere einen am 
Kunden interesse aus gerich teten Invest ment aus wahl prozess. 
Im Zusammen hang mit der Finanz port folio ver waltung 
nimmt MorgenFund keine Zuwen dungen von Dritten oder 
für Dritte handelnder Per sonen an und behält diese. Mone-
täre Zuwen dun gen, die die MorgenFund im Zusammen-
hang mit der Finanz port folio ver waltung annimmt, werden 
so schnell wie nach vernünf tigem Er messen möglich nach 
Erhalt und in vollem Um fang an den Kunden gewährt. 
Bezüglich der Art und Weise der Gewährung der Zuwen-
dungen wird auf Buch stabe A., Ziff. 8 und 9 der Beding-
ungen für die Vermögens verwaltung MorgenFund Online 
Inves ting verwiesen.

Im Zusammenhang mit der standardisierten Finanz port-
folio ver wal tung darf MorgenFund ausschließlich geringfü-
gige nicht mone täre Vorteile unter spezifischen regulato-
rischen Voraus setzungen annehmen.

4.2 Nichtmonetäre Zuwendungen
Der MorgenFund können von den Verwaltungs gesell schaften 
gering fügige nicht monetäre Zuwendungen (z. B. in Form 
der Teilnahme an Seminaren sowie anderen Bildungs veran-
staltungen und/oder Marketing-Zuschüssen) gewährt wer-
den. Ebenso kann die MorgenFund solche Zuwen dungen – 
sofern der Kunde kein Direkt kunde von Morgen Fund ist – dem 
Vermittler des Kunden bzw. dessen Vertriebs organisation 
bzw. deren IT-Dienst leister, sofern vorhanden, gewähren.

4.3  Gewährung Vertriebsprovision/
Laufende Vertriebsprovision

Die MorgenFund gewährt auf der Grundlage von Vertriebs-
ver trägen – sofern der Kunde kein Direkt kunde von 
MorgenFund ist – dem Vermittler des Kunden bzw. dessen 
Ver triebs organisation bzw. deren IT-Dienstleistern ganz 
oder teil weise eine Vertriebs provision sowie eine zeit anteilige 
Vergütung (laufende Vertriebs provision). Die Vertriebs-
provision wird von der MorgenFund u. a. für die Ver mittlungs- 
bzw. Beratungs tätigkeit gewährt. Die laufende Vertriebs-
provision wird von MorgenFund für die Auf recht er haltung 
des Informations- und Betreuungs ange botes gewährt.

Die maximale Vertriebsprovision entspricht höchstens dem 
Prozent satz des im aktuellen Verkaufsprospekt des jewei-
ligen Fonds ange gebenen maximal gültigen Ausgabe auf-
schlages. Die Höhe der laufenden Vertriebs provision berech-
net sich als prozentualer Anteil des jeweiligen Werts der im 
Depot des Kunden verwahrten Fonds anteile und liegt – je 
nach Ver waltung sgesellschaft und Art des Fonds – derzeit in 
der Regel zwischen 0,3 % und 0,9 % (durchschnittlich 0,7 %).

Dem Kunden entstehen aus der Gewährung der Vertriebs-
pro vision bzw. laufenden Vertriebsprovision keine zusätz-
lichen Kosten, da diese aus von der MorgenFund verein-
nahmten Vertriebs provision bzw. aus der Verwaltungs-
ver gütung des jeweiligen (im Fondsportfolio enthaltenen) 
Fonds von dem Institut gezahlt wird.

4.4 Sonstige Provisionen
MorgenFund hat das Recht, zuführenden Partnern eine 
von der Anzahl der zugeführten Depots und/oder Bestand 
abhängige Ver gütung zu gewähren. Diese Vergütung kann 
fix oder variabel ausgestaltet sein, kann einmalig oder 
als fort laufende Vergütung für die Dauer der Geschäfts-
beziehung gezahlt werden. Dem Kunden entstehen aus der 
Gewährung dieser Vergütung keine Kosten.

Geht dem Auftrag/Geschäft eine Anlageberatung durch 
das Institut voraus, erfolgt die Mitteilung über eventuelle 
Zuwen dungen unaufgefordert im Rahmen der Beratung.

Nähere Informationen zu den von MorgenFund erhaltenen 
und gewährten Zuwendungen sind in den standardisierten 
Kosten informationen sowie auf Anfrage bei dem Institut 
erhältlich.

5. Interessenkonflikte des Vermittlers 
(soweit vorhanden)

Kunden, die der MorgenFund über einen Vermittler zuge-
führt wurden, weist das Institut darauf hin, dass auch bei 
dem Vermittler Interessenkonflikte entstehen und bestehen 
können. Ob und wieweit etwaige Interessenkonflikte bei dem 
Vermittler vorliegen, ist MorgenFund nicht bekannt, da dies 
ins besondere auch von dessen jeweiligem Geschäfts modell 
abhängig sein kann. Für diesbezügliche Fragen können sich 
Kunden jederzeit an den für sie tätigen Vermittler wenden.

Auf Wunsch wird die MorgenFund ihren Kunden weitere 
Einzel heiten über den Umgang mit Interessen konflikten 
zur Ver fügung stellen. Informationen zum Umgang mit 
Interessen konflikten befinden sich auch auf unserer Webseite.

Stand : April 2024


